Satzung

iiber die Erhebung von Beitragen nach § 6 NKAG fiir

strafienbauliche Mafinahmen in der Gemeinde Grofienworden

Aufgrund der 88§ 6 und 83 der Niedersichsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBI.S. 382) zuletzt gedn-
dert durch Gesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBI. S. 701) und § 6 des Nie-
dersédchsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom
11.02.1992 (Nds.GVBIl. S. 30) zuletzt gedndert durch Gesetz vom
20.11.2001 (Nds. GVBI. S. 701) hat der Rat der Gemeinde GrofSenwor-
den in seiner Sitzung vom 21. Dezember 2004 folgende Satzung be-

schlossen:

§1
Beitragsfidhige Mafinahmen

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes fiir die Herstellung, Erweite-
rung Verbesserung und Erneuerung ihrer offentlichen StrafSen, Wege
und Platze (6ffentliche Einrichtungen) erhebt die Gemeinde GrofSenwor-
den — sofern ErschliefSungsbeitrdge nach den §§ 127 {ff BauGB nicht er-
hoben werden kénnen — nach MafSgabe dieser Satzung Beitrage von den
Grundsttiickseigentiimern, denen die Moéglichkeit der Inanspruchnahme
dieser offentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bie-

tet.

(2) Zu den offentlichen Einrichtungen gehoéren auch die aus tatsachlichen
oder rechtlichen Grinden mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren
Wohnwege und die anderen Strafsen im AufSenbereich, die die Gemein-

de fur den o6ffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).

(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfihigen Aufwand jeweils fur die
einzelne Ausbaumafinahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon ab-

weichend fUr bestimmte Teile einer MafSnahme (Aufwandsspaltung)



oder fUr einen selbstindig nutzbaren Abschnitt einer MafSnahme (Ab-

schnittsbildung) gesondert ermitteln.

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfahigen Mafinahmen werden durch das
Bauprogramm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde

formlos festgelegt.

8 2

Umfang des beitragsfihigen Aufwandes

Zum beitragsfdhigen Aufwand gehoéren die Kosten

1. far den Erwerb (einschliefSlich aufstehender Bauten und Erwerbsne-
benkosten) der fiir die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder
Erneuerung der offentlichen Einrichtungen bendétigten Grundfla-
chen; dazu geho6rt auch der Wert der von der Gemeinde hierfir aus
ihrem Vermodgen bereitgestellten Flachen im Zeitpunkt der Bereit-

stellung;

2. fur die Freilegung der Flache;

3. fur die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der
Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie fiir notwendige Erhéhun-
gen und Vertiefungen einschliefSlich der Anschliisse an andere Stra-
3en sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Verdnderung

des Strafdenniveaus;

4. fur die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von
a) Randsteinen und Schrammborden,
b) Rad- und Gehwegen,
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
d) niveaugleichen Mischflachen,

e) Beleuchtungseinrichtungen,



f) Rinnen- und andere Einrichtungen fir die Oberflachenentwéasse-
rung der 6ffentlichen Einrichtungen,

g) Boschungen, Schutz- und Stliitzmauern,

h) Parkflachen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestel-
len) und Griinanlagen soweit sie Bestandteil der 6ffentlichen Ein-

richtungen sind,;
5. far die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von
Wegen, Platzen und Fufigdngerzonen in entsprechender Anwendung
von Nr. 3;

6. der Fremdfinanzierung;

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfahige
Mafsnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbrin-

gen sind;

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§ 3

Ermittlung des beitragsfihigen Aufwandes

(1) Der beitragsfdhige Aufwand wird nach den tatsdchlichen Kosten er-

mittelt.

(2) Der Aufwand fir

1. Béschungen, Schutz- und Stliitzmauern,

2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,

3. Ersatzleistungen wegen Verdnderung des Strafienniveaus,

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.
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Anteil der Gemeinde am beitragsfihigen Aufwand

(1) Die Gemeinde tragt zur Abgeltung des sich fur die Allgemeinheit aus
der Inanspruchnahme der 6ffentlichen Einrichtung ergebenden beson-
deren Vorteils von dem beitragsfihigen Aufwand den sich aus Abs. 2
ergebenden Anteil. Den tUbrigen Teil des beitragsfahigen Aufwandes
tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde , soweit sie Eigentui-
merin oder Erbbauberechtigte eines berticksichtigungsfidhigen Grund-

stiicks ist.

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der 6ffentlichen Einrichtung
durch die Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am bei-

tragsfdhigen Aufwand betrégt:

1. bei offentlichen Einrichtungen, die tiberwie-
gend dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei

verkehrsberuhigten Wohnstrafden 25 v.H,,

2. bei o6ffentlichen Einrichtungen mit starkem

inneroértlichen Verkehr
a) fur Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-

und Sicherheitsstreifen sowie Béschungen,

Schutz-und Stitzmauern, Radwege, Busbuchten

und Bushaltestellen 60 v.H.,
b) fur kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H,,
c) fur Gehwege, Randsteine und Schrammborde

sowie fir Grinanlagen als Bestandteil der

offentlichen Einrichtung 35 v.H.,
d) far Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur StrafSenentwisserung 50 v.H.,
e) fur Parkflachen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen 30 v.H.,
f) far niveaugleiche Mischflachen 50 v.H..



3. bei offentlichen Einrichtungen, die iberwiegend

dem Durchgangsverkehr dienen,
a) fur Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-

und Sicherheitsstreifen sowie Bé6schungen,

Schutz- und Stitzmauern, Radwege, Busbuchten

und Bushaltestellen 70 v.H.,
b) fur kombinierte Rad- und Gehwege 60 v.H.,
c) fur Gehwege, Randsteine und Schrammborde

sowie fir Grinanlagen als Bestandteil der

offentlichen Einrichtung 45 v.H.,
d) fur Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur StrafSenentwéisserung 60 v.H.

e) fur Parkfldchen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen 40 v.H.,
4. bei GemeindestrafSen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG 25 v.H.,
S. bei Fufigdngerzonen 30 v.H..

(3) Zuschtuisse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes be-
stimmt hat, zun&chst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu ver-

wenden.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Bei-
tragspflichten durch eine ergdnzende Satzung von den Anteilen nach
Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Griinde flir eine andere Vorteilsbe-

messung sprechen.
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Verteilung des umlagefahigen Ausbauaufwands

(1) Der umlagefahige Ausbauaufwand wird auf die Grundstiicke verteilt,
von denen aus die Moglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten

offentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnitts von ihr be-



steht (bertcksichtigungsfdhige Grundstiicke). Die Verteilung des Auf-
wandes auf diese Grundstiicke erfolgt im Verhdaltnis der Nutzflachen,
die sich fir diese Grundstiicke aus der Vervielfachung der mafigebli-
chen Grundstiicksflache mit dem nach den §§ 6 und 7 mafSgeblichen

Nutzungsfaktor ergeben.

(2) Als Grundsticksflache gilt grundséatzlich der Flacheninhalt des Grund-
stiicks im burgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flachen bertcksichti-
gungsfahiger Grundstiicke baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet
sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Fur die tibrigen Fla-
chen — einschlieflich der im Aufienbereich liegenden Teilflachen jenseits
einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der
Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB - richtet sich die Er-

mittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berticksichtigungsfahigen

Grundstticken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes und mit der Restflaiche innerhalb eines im Zusammenhang

bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtflache des Grundstticks;

2. die uber die Grenzen des Bebauungsplanes in den AufSenbereich

hinausreichen, die Flache im Bereich des Bebauungsplanes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei
Grundsticken, die Uber die Grenzen einer solchen Satzung hinaus-

reichen, die Flache im Satzungsbereich;

4. far die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB besteht,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten

Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfliche des Grund-

stlicks,



b) wenn sie mit ihrer Flache teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB)
und teilweise im Aufienbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Flache
zwischen der o6ffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in ei-
nem gleichméafigen Abstand von 50 m zu ihr verlauft; bei
Grundstucken, die nicht an die 6ffentliche Einrichtung angrenzen
oder lediglich durch einen zum Grundstiick gehérenden Weg mit
ihr verbunden sind, die Flache zwischen der der offentlichen Ein-
richtung zugewandten Grundsticksseite und einer Linie, die in

einem gleichmafdigen Abstand von 50 m zu ihr verlauft;

5. die uber die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Flache zwischen der
offentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) der der 6ffentli-
chen Einrichtung zugewandten Grundstiicksseite und einer Linie
hierzu, die in dem gleichméafsigen Abstand verlauft, der der Uuber-

greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berticksichtigungsfahigen Grundstiicken, die

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise
nutzbar sind (z.B. Friedhéfe, Sport- und Festplétze, Freibader, Dau-
erkleingdrten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten

Ortsteils so genutzt werden,
oder

2. ganz bzw. teilweise im AufSenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen
entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in an-

derer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung),

ist die Gesamtflache des Grundstiicks bzw. die Flache des Grundstiicks

zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.



§ 6

Nutzungsfaktoren flir Baulandgrundsttlicke pp.

(1) Der mafdgebliche Nutzungsfaktor bei bertcksichtigungsfiahigen
Grundstiicken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch

die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebaude werden stets als
eingeschossige Gebaude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Be-
sonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landes-
bauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten
Grundstiicken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise
baulich genutzten Grundsticken je angefangene 2,20 m Hoéhe des

Bauwerks (Traufhohe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor betrédgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhéht sich

je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt — jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3

bestimmten Flachen — bei Grundstiicken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes

liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzulassige Zahl der
Vollgeschosse;

b) fir die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die
Hohe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-,
Industrie- und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die
durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte
hochstzulassige Gebdudehdhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49
abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen

aufgerundet wird;



c) fur die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch
die Hohe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassen-
zahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte hochstzulassige Bau-
massenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und
bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird,;

d) auf denen nur Garagen, Stellpldtze oder eine Tiefgaragenanlage
errichtet werden durfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nut-
zungsebene,

e) fur die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung
festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

f) fir die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung
festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen,

g) fur die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse
noch die Héhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl
bestimmt ist, der in der ndheren Umgebung Uiberwiegend festge-
setzte und/oder tatsachlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berech-

nungswert nach lit. a- c);

. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw.
lit. d) — g) oder die Hohe der baulichen Anlagen bzw. die Bau-
massenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. ¢) Uberschritten wird, die
tatsdchlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich
nach der tatsdchlich vorhandenen Bebauung ergebenden Be-

rechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);

. fur die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise in-

nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5

Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie

a) bebaut sind, die héchste Zahl der tatsichlich vorhandenen Voll-
geschosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der ndheren Umgebung tiberwie-

gend vorhandene Vollgeschosse.
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(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor

wird vervielfacht mit

1.

1,5, wenn das Grundstiick innerhalb eines tatsachlich bestehenden
(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebie-
tes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ S BauNVO) oder
Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdriickliche Gebietsfestset-
zung innerhalb eines Bebauungsplangebietes Uberwiegend gewerb-
lich oder tiberwiegend in einer der gewerblichen Nutzung dhnlichen
Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebdude, Pra-

xen fUr freie Berufe) genutzt wird;

. 2,0, wenn das Grundsttlick innerhalb eines tatsachlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebie-
tes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes
(§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

§7

Nutzungsfaktoren flir Grundstiicke mit sonstiger Nutzung

(1) Far die Flachen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei

Grundstticken, die

1.

aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan
nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise
nutzbar sind (z.B. Friedhofe, Sport- und Festplatze, Freibdder, Dauer-
kleingarten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

so genutzt werden 0,5,

. im AufSenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutz-

bar sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn



a)

b)

d)
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sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren
Wasserflachen

bb) Nutzung als Griinland, Ackerland oder Gar-
tenland

cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.)

sie in einer der baulichen oder gewerblichen

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden

(z.B. Friedhofe, Sport- und Festplétze, Freibader,

Dauerkleingarten, Campingplatze ohne Bebauung)

auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof-

stellen oder landwirtschaftliche Nebengebaude (z.B.

Feldscheunen) vorhanden sind, fir eine Teilflache,

die sich rechnerisch aus der Grundflache der Bau-

lichkeiten geteilt durch die Grundflachenzahl 0,2

ergibt,

mit Zuschldgen von je 0,25 fur das zweite und

jedes weitere tatsdchlich vorhandene Vollgeschoss,

fur die Restflache gilt lit. a),

sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be-

bauung besteht, fliir eine Teilflache, die sich rech-

nerisch aus der Grundflache der Baulichkeiten

geteilt durch die Grundfldchenzahl 0,2 ergibt,

mit Zuschldgen von je 0,25 fiir das zweite und jedes

weitere tatsachlich vorhandene Vollgeschoss,

fur die Restflache gilt lit. b),

sie gewerblich genutzt und bebaut sind, fliir eine

Teilflache, die sich rechnerisch aus der Grund-

flache der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-

flachenzahl 0,2 ergibt,

mit Zuschlédgen von je 0,375 fir das zweite und

jedes weitere tatsachlich vorhandene Vollgeschoss,

ftr die Restflache gilt lit. a),

0,0167,

0,0333,
1,0,

]‘707

1,0

1,5
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f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, fur die
von der Satzung erfassten Teilflachen
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks-
oder Gewerbebetrieben dienen, 1,5
mit Zuschlagen von je 0,375 fir das zweite
und jedes weitere tatsadchlich vorhandene
Vollgeschoss
bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne
Bebauung 1,0
mit Zuschldgen von je 0,25 fur das zweite
und jedes weitere tatsédchlich vorhandene
Vollgeschoss,
fur die Restflache gilt lit. a).

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.

8§88

Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der StrafSenbau-

beitrag selbstdndig erhoben werden fur

1. die Kosten des Grunderwerbs der 6ffentlichen Einrichtung,

2. die Kosten der Freilegung fiir die Durchfiihrung der Baumafinahme,

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der
Fahrbahn,

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Radwege oder eines von ihnen,
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5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Gehwege oder eines von ihnen,

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kom-

binierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen,

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Oberflachenentwéasserung der 6ffentlichen Einrichtung,

8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Beleuchtungseinrichtungen der 6ffentlichen Einrichtung,

9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Parkflachen,

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des

StrafSenbegleitgriins.

8§89
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfidhigen

Mafinahme.

(2) In den Fallen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit
der Beendigung der Teilmafinahme, frihestens jedoch mit dem Aus-

spruch der Aufwandsspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von selbstandig nutzbaren Abschnitten entsteht die
Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmafinahme, friithes-

tens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss.

(4) Die in Abs. 1 — 3 genannten Mafinahmen sind erst dann beendet, wenn
die technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufge-
stellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar

ist.
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§ 10

Vorausleistungen

Auf die kunftige Beitragsschuld kénnen angemessene Vorausleistun-
gen verlangt werden, sobald mit der Durchfihrung der Mafinahme be-
gonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgtltigen Beitrags-
schuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-

pflichtig ist.

§11
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides Eigentiimer des Grundstiicks ist. Ist das Grundstiick mit ei-
nem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentimer der Erbbau-

berechtigte beitragspflichtig.

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs-
und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentiimer

nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als offentliche Last auf dem Grundsttiick, bei Bestehen
eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3

Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.

§ 12
Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfallt, wird

durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.
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§ 13
Falligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beitrdge und Vorausleistungen

werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fallig.

8§14
Ablésung

(1) In Fallen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann

die Ablésung durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablésungsbetrages ist der fur die Ausbaumafs-
nahme i.S. von § 1 entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits
vorliegenden Unternehmerrechnungen und im Ubrigen nach dem Aus-
schreibungsergebnis sowie den Kosten fir den Ausbau von Teileinrich-
tungen bei vergleichbaren 6ffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und
nach Mafdgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstiicke zu verteilen, von de-
nen aus die Méglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 6ffentli-

chen Einrichtung besteht.

(3) Durch Zahlung des Ablésungsbetrages wird die Beitragspflicht endgtl-
tig abgegolten.

815

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 07.10.1999 aufder Kraft.

Grofenworden, den 21.12.2004

Burgermeister
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S a t z u n g





über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für


straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Großenwörden





Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBl.S. 382) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. S. 701) und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 (Nds.GVBl. S. 30) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. S. 701) hat der Rat der Gemeinde Großenwörden in seiner Sitzung vom 21. Dezember 2004 folgende Satzung beschlossen:





§ 1


Beitragsfähige Maßnahmen





			Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Großenwörden – sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.








			Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen im Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).








			Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) 
oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.








			Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt.








§ 2


Umfang des beitragsfähigen Aufwandes





Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten





			für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereit-stellung;








			für die Freilegung der Fläche;








			für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus;








			für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von





			Randsteinen und Schrammborden,


			Rad- und Gehwegen,





Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,


niveaugleichen Mischflächen,


Beleuchtungseinrichtungen,


Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtungen,


Böschungen, Schutz- und Stützmauern,


Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind;





			für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3;








			der Fremdfinanzierung;








			die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind;








			der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.








§ 3


Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes





			Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten er-mittelt.








			Der Aufwand für








1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern,





2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,





3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,





wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.


§ 4


Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand





			Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde , soweit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines berücksichtigungsfähigen Grundstücks ist.








			Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt:








1.	bei öffentlichen Einrichtungen, die überwie-
gend dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei
verkehrsberuhigten Wohnstraßen		25 v.H.,





			bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem 
innerörtlichen Verkehr


			für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- 
und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, 
Schutz-und Stützmauern, Radwege, Busbuchten 
und Bushaltestellen							60 v.H.,





für kombinierte Rad- und Gehwege				50 v. H.,


für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 


sowie für Grünanlagen als Bestandteil der
öffentlichen Einrichtung						35 v.H.,


         d)  für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 


zur Straßenentwässerung						50 v.H.,


e)  für Parkflächen (auch Standspuren) ohne
     Busbuchten und Bushaltestellen				30 v.H.,


f)  für niveaugleiche Mischflächen					50 v.H..


			bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend 
dem Durchgangsverkehr dienen,


			für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- 
und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, 
Schutz- und Stützmauern, Radwege, Busbuchten 
und Bushaltestellen 							70 v.H.,





für kombinierte Rad- und Gehwege				60 v.H.,


für Gehwege, Randsteine und Schrammborde


sowie für Grünanlagen als Bestandteil der
öffentlichen Einrichtung						45 v.H.,


         d)  für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen


zur Straßenentwässerung						60 v.H.


e)  für Parkflächen (auch Standspuren) ohne
     Busbuchten und Bushaltestellen				40 v.H.,





			bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG		25 v.H.,








			bei Fußgängerzonen		30 v.H..








			Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden.








			Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen.








§ 5


Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands





			Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.








(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Er-mittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.





(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,





			die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;








			die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;








			die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;








			für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,





			wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,





wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;





			die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über-greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;








(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die





			nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten  Ortsteils so genutzt werden,








oder





			ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung),








ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird. 








§ 6


Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.





			Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.








Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.





			Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.








			Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei Grundstücken,








			die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),





			die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;





für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;


für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;


auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,


für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,


für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen,


für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a– c);





			auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. 
lit. d) – g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Bau-massenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die 
tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Be-
rechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);








			für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 
Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie





			bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,





unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandene Vollgeschosse.





			Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit








			1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;








			2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.








§ 7


Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung





			Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die








1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden		0,5,





			im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn











			sie ohne Bebauung sind, bei





aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren
      Wasserflächen							0,0167,
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gar-
      tenland								0,0333,
cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.)		1,0,


			sie in einer der baulichen oder gewerblichen
Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden
(z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung)		0,5,


			auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof-
stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B.
Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche,
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Bau-
lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2
ergibt,									1,0,
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,





für die Restfläche gilt lit. a),


d)  sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be-
bauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rech-
nerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,		1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes


weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfläche gilt lit. b),


			sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund-
fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt,		1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und 
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfläche gilt lit. a),


			sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die 
von der Satzung erfassten Teilflächen





aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks-
oder Gewerbebetrieben dienen,	1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite 


und jedes weitere tatsächlich vorhandene


Vollgeschoss


bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne 
Bebauung		1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite 
und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, 


für die Restfläche gilt lit. a).





			Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.








§ 8


Aufwandsspaltung





Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbau-beitrag selbständig erhoben werden für





			die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung,








			die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines von ihnen,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines von ihnen,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 
Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der  Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der
Parkflächen,








			die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des
Straßenbegleitgrüns.








§ 9


Entstehung der Beitragspflicht





			Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme.








			In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung.








			Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss.








			Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist.





§ 10


Vorausleistungen





Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistun-
gen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.





§ 11


Beitragspflichtige





			Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümer der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.








Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.





			Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3
Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.








§ 12


Beitragsbescheid





Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.














§ 13


Fälligkeit





Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.





§ 14


Ablösung





			In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.








			Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i.S. von § 1 entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und im übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht.








			Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.








§ 15


Inkrafttreten





Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 07.10.1999 außer Kraft.





Großenwörden, den 21.12.2004








Bürgermeister





Straßenausbaubeitragssatzung Großenwoerden.rtf





 
	 
		 100
		 100
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 4
		 85
		 600
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 
		 0
		 
		 14
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 3
		 
		 0
		 
		 0
		 
		 0
		 2
		 0
		 344
		 4
		 
		 0
		 
		 F:\4all\Stettin\Schulze\~EStraßenausbaubeitragssatzung Großenwoerden.pdf
		 _e
		 0
		 0
		 iexplore.exe
		 %s
		 0
		 0
		 1
		 
		 1
		 0
		 100
		 0
		 0
		 
		 ~E107.tmp
		 0
		 0
		 1
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 1
		 1
		 0
		 0
		 15
		 0
		 0
		 1
		 12632256
		 1
		 0
		 1
		 12632256
		 0
		 0
		 1
		 12632256
		 S a t z u n g
		 Dr. Jürgen Klausing
		 Straßenbaubeitrag
		 
		 36
		 1
		 7447
		 9687
		 -12071
		 20432
		 23713
		 -3573
		 -30860
		 6582
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 0
		 {STYLE:normal;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:heading 1;1;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 2;2;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 3;3;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 4;4;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 5;5;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 6;6;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 7;7;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 8;8;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:heading 9;9;{FONT:Arial;11;0.0.0}};{STYLE:index 1;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 6;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 7;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 8;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index 9;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 1;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 6;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 7;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 8;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:toc 9;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Normal Indent;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:footnote text;1;{FONT:Times New Roman;10;0.0.0}};{STYLE:comment text;1;{FONT:Times New Roman;10;0.0.0}};{STYLE:header;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:footer;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:index heading;1;{FONT:Arial;12;Bold;0.0.0}};{STYLE:caption;1;{FONT:Times New Roman;10;Bold;0.0.0}};{STYLE:table of figures;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:envelope address;1;{FONT:Arial;12;0.0.0}};{STYLE:envelope return;1;{FONT:Arial;10;0.0.0}};{STYLE:endnote text;1;{FONT:Times New Roman;10;0.0.0}};{STYLE:table of authorities;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:macro;1;{FONT:Courier New;10;0.0.0}};{STYLE:toa heading;1;{FONT:Arial;12;Bold;0.0.0}};{STYLE:List;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Bullet 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Number 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Title;1;{FONT:Bookman Old Style;12;Underline;0.0.0}};{STYLE:Closing;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Signature;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text;1;{FONT:Bookman Old Style;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text Indent;1;{FONT:Bookman Old Style;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 3;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 4;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:List Continue 5;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Message Header;1;{FONT:Arial;12;0.0.0}};{STYLE:Subtitle;1;{FONT:Arial;12;0.0.0}};{STYLE:Salutation;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Date;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text First Indent;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text First Indent 2;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Note Heading;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text 2;1;{FONT:Bookman Old Style;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text 3;1;{FONT:Times New Roman;8;0.0.0}};{STYLE:Body Text Indent 2;1;{FONT:Bookman Old Style;12;0.0.0}};{STYLE:Body Text Indent 3;1;{FONT:Bookman Old Style;12;0.0.0}};{STYLE:Block Text;1;{FONT:Bookman Old Style;12;0.0.0}};{STYLE:Document Map;1;{FONT:Tahoma;12;0.0.0}};{STYLE:Plain Text;1;{FONT:Courier New;10;0.0.0}};{STYLE:E-Mail-Signatur;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:z-Formularbeginn;1;{FONT:Arial;8;0.0.0}};{STYLE:z-Formularende;1;{FONT:Arial;8;0.0.0}};{STYLE:HTML Normal;1;{FONT:Times New Roman;12;0.0.0}};{STYLE:HTML Address;1;{FONT:Times New Roman;12;Italic;0.0.0}};{STYLE:HTML Preformatted;1;{FONT:Courier New;10;0.0.0}};
		 
		 
		 
		 
		 F:\4all\Stettin\Schulze\
		 0
	



Straßenausbaubeitragssatzung Großenwoerden.xml





Diese Datei wurde mit 'Microsoft® Word 2000(9.0.0.2823) - CIB pdf brewer 2.6.47' erzeugt.



Verwenden Sie zum Öffnen bitte die aktuelle Version von CIB pdf brewer,

die Sie kostenlos von unserer Webseite herunterladen können: www.cib.de


Readme.txt





